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Thurgau 
Straf anzeige gegen den l(anton 
Die Beschwerde gegen den Kreditbeschluss des Grossen Rates für den Agro Food Innovation Park wurde an alle 
Ratsmitglieder verschickt. Der Beschwerdeführer wollte aber anonym bleiben. Er hat darum Anzeige erstattet. 

MICHELE VATERLAUS 

FRAUENFELD. Obwohl die Frauen
felder den Agro Food Innovation 
Park (Afip) an der Urne abge
schmettert haben, wird das Pro
jekt ein Thema bleiben - nicht 
weil die Projektleiter dem Inno
vationspark nach wie vor Chan
cen geben, sondern weil es ein 
rechtliches Nachspiel gibt. 

Der Grosse Rat hatte am 2. De
zember 2015 einen Kredit von 
2,55 Millionen Franken für eine 
dreijährige Pilotphase des Afip 
gesprochen. Ein Thurgauer Bür
ger reichte dagegen Beschwerde 
beim Bundesgericht ein. Dem 
Entscheid fehle jegliche Rechts
grundlage. Die Beschwerde wur
de in der Folge an alle Mitglieder 
des Grossen Rates und an die 
Presse verschickt. Auf den Unter
lagen war ersichtlich, wer der 
Beschwerdeführer und wer des
sen Rechtsvertreter ist. Das, ob
wohl der Beschwerdeführer ano
nym bleiben wollte. Er hat des
halb Strafanzeige gegen die 
Staatskanzlei wegen Verletzung 
des Amtsgeheimnisses einge
reicht. Stefan Haffter, Medien
sprecher der Staatsanwaltschaft, 
bestätigt, dass eine solche An
zeige bei der Staatsanwaltschaft 
Frauenfeld eingegangen ist. 

Eine Wiederholung 

Diese Geschichte erinnert an 
den Fall des Kunstmuseums. Vor 
drei Jahren hatten acht Personen 
eine Beschwerde beim Bundes
gericht wegen des Kunstmu
seum-Sanierungskredits einge
reicht. Die acht Beschwerdefüh
rer wollten ebenfalls anonym 
bleiben. Trotzdem verschickte 
das Büro des Grossen Rates die 
Beschwerde an alle Ratsmitglie
der - die Namen ungeschwärzt. 
Das sorgte für Diskussionen, 
wurde vom damaligen Ratspräsi-
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Regierungsrätin Monika Knill, Regierungsrat Kaspar Schläpfer und der Frauenfelder Stadtpräsident Andres Stokholm präsentierten im vergange
nen September an einer Pressekonferenz das Projekt Agro Feod Innovation Park. 

denten Bruno Lüscher aber da
mit begründet, dass das Rats
büro Transparenz herstellen 
wolle und dass es die Interessen 
der Ratsmitglieder höher ge
wichte als jene der Beschwerde
führer. Konsequenzen hatte das 
Vorgehen keine. Ein Beschwer
deführer - der Weinfelder Jour
nalist Markus Schär - bestand 
schliesslich nicht mehr auf Ano
nymität und äusserte sich öf
fentlich zum Thema. 

Von der kürzlich eingereich
ten Strafanzeige hat Staats-
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schreiber Rainer Gonzenbach 
keine Kenntnis, wie er sagt. Es sei 
aber üblich, dass alle Ratsmit
glieder über Beschwerden eines 
Grossratsbeschlusses in Kennt
nis gesetzt werden. «Wir infor
mieren alle Ratsmitglieder voll
umfänglich darüber», sagt Gon
zenbach. Das heisst, sie bekom
men die Beschwerdeschrift mit 
allen Informationen, also auch 
mit dem Namen des Beschwer
deführers, zugestellt. Da somit 
eine Beschwerde gegen einen 
Grossratsbeschluss an 130 Per-

sonen verschickt und auch an 
der Grossratssitzung - die im 
übrigen öffentlich sei - kommu
niziert werde, sei der Geheimnis
charakter nicht mehr gegeben. 
«Damit gilt eine solche Be
schwerde als öffentlich. Es ergibt 
keinen Sinn, die Unterlagen un
ter Verschluss zu halten.» 

Beschwerde nicht zurückziehen 

Was die Beschwerde gegen 
den Kreditbeschluss des Grossen 
Rates vom 2. Dezember 2015 an
geht: Der 2,55-Millionen-Kredit 

des Kantons war an die Bedin
gung geknüpft, dass auch die 
Stadt Frauenfeld einen Kredit 
von 1,2 Millionen Franken 
spricht. Die Stadtbevölkerung 
hat diesen aber am vergangenen 
Wochenende abgelehnt. «Die 
Beschwerde wird deswegen 
nicht zurückgezogen», erklärt 
der Anwalt des Beschwerdefüh
rers. Er gehe jedoch davon aus, 
dass das Bundesgericht die Be
schwerde unter diesen Gegeben
heiten als gegenstandslos be
trachtet. 
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Ab sofort gibt es 
Ausnahmen 
für Polizeitaucher 
Für Polizei- und Rettungstau
cher sowie Tauchinstruktoren 
gelten ab sofort Ausnahmen bei 
den Bestimmungen zur Arbeits
sicherheit. Der Bundesrat hat 
nach grossem Protest am Mitt
woch eine Übergangsregelung 
in Kraft gesetzt. Damit werde 
sichergestellt, dass Polizei- und 
Rettungstaucher ihre Tätigkeit 
ausüben könnten, ohne sich 
rechtswidrig zu verhalten, 
schreibt das Innendepartement 
CEDD. Die Taucher hätten zuvor 
«ihre Taucheinsätze über weite 
Strecken eingestellt, um sich 
nicht rechtswidrig verhalten zu 
müssen». 

Polizeitaucher zufrieden 

Der Grund für diese Änderung 
ist eine neue Verordnung über 
die Sicherheit der Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer bei 
Arbeiten im Überdruck, die am 
1. Januar in Kraft getreten ist. 
Diese regelt unter anderem die 
Arbeitssicherheit bei Tauchar
beiten. Bei den Betroffenen 
stiess sie auf grossen Wider
stand. 

Es habe sich gezeigt, dass die 
neuen Vorschriften die Beson
derheiten der Notfall- und Ret
tungseinsätze der Polizei sowie 
die Ausbildungstätigkeit von 
Tauchinstruktoren zu wenig be
rücksichtigten, hält das EDI fest. 
Insbesondere die Polizei- und 
Rettungstaucher hätten sich 
nicht in der Lage gesehen, die 
Vorschriften zu erfüllen. 

Die Verordnung wird nun 
überarbeitet. Weil das mehrere 
Monate in Anspruch nimmt, hat 
der Bundesrat als Sofortmass
nahme eine Übergangslösung 
bewilligt. Die Betroffenen zeigen 
sich zufrieden. Wichtig sei vor 
allem, dass eine Lösung gefun
den worden sei, bevor die Bade
und Schifffahrtssaison beginne, 
heisst es etwa bei der Kantons
polizei Thurgau. (sda) 
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Die EDU Thurgau hat am Diens
tag die Nein-Parole zum Thur
gauer Expo-Kredit von drei 
Millionen Franken beschlossen, 
über den am 5. Juni eine kanto
nale Volksabstimmung stattfin
det. Gemäss Homepage sagt die 
EDU Thurgau auch Nein zu den 
eidgenössischen Vorlagen Ser
vice public, Grundeinkommen, 
Milchkuh, Fortpflanzungsmedi
zin und Asylgesetz. Im Unter
schied dazu hat die EDU 
Schweiz drei Ja-Parolen heraus
gegeben, nämiich bei Service 
public, Milchkuh und Asyl. (wu) 

Verkleidet 
ins Museum 
SALENSTEIN. Am Sonntag, 17. 
April, 13.30 Uhr, ist es wieder so 
weit: Die beliebte Kinderführung 
in historischen Kostümen durch 
das Napoleonmuseum findet 
statt. Madame Bure, die Amme 
des kaiserlichen Hofes auf Are
nenberg, öffnet ihre Kleidertruhe 
und erzählt vom Leben im 
Schloss. Der Anlass ist geeignet 
für Kinder im Alter von sechs bis 
zwölf Jahren. Mehr Informatio
nen und Anmeldung unter 
058 345 7 410 oder reservation. 
nap@tg.ch. (red.J 

www.thurgauerzeitung.ch 

Die Initianten der Volksinitiative gegen den neuen Lehrplan werfen der Thurgauer Kantonsregierung vor, die bevorstehende 
Volksabstimmung zu ignorieren. Die Regierung beruft sich auf das geltende Recht. Jetzt verschärft sich der Ton. 

CHRISTIAN KAMM 

FRAUENFELD. In einer gestern ver
breiteten Medienmitteilung wird 
scharf geschossen. Der Regie
rungsrat offenbare nicht nur ein 
«selbstherrliches Machtgeba
ren», schreibt das Initiativkomi
tee «Für eine gute Thurgauer 
Volksschule». Seine Haltung las
se auch «ernsthaft am Demokra
tieverständnis zweifeln». 

Starker Tobak. Hintergrund 
der Vorwürfe: Die Initianten be
fürchten ein Fait accompli bei 
der Abstimmung über ihr Volks
begehren, welches gegen den 
neuen Lehrplan gerichtet ist. Die 
«Einführungsmaschinerie» für 
den Lehrplan laufe auf Hoch
touren, lautet der zentrale Vor
wurf, ohne dass auf die bevor
stehende Abstimmung über die 
Volksinitiative Rücksichtgenom
men werde. Und: «Der Regie
rungsrat will ganz offensichtlich 
in Sachen Lehrplan Fakten 
schaffen, bevor das Volk ihm das 
Recht dazu entzieht.» 

Umfassend diskutieren 

Das Komitee verlange keinen 
Marschhalt, sagt Co-Präsident 
Felix Huwiler auf Anfrage. Wohl 
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Am 3. November 2015 wurden die Unterschriften für die Initiative gegen den Lehrplan 21 eingereicht. 

aber eine Verlangsamung des 
Fahrplans und darüber hinaus 
eine umfassende Diskussion. 
Die Kantonsregierung müsse aus 
Respekt gegenüber den unter
schiedlichen Meinungen auf die 
Bremse treten und sich einer 
breiteren Diskussion über den 
Lehrplan stellen. Immerhin hät -
ten rund 5000 Stimmbürger die 
Initiative unterschrieben und 
forderten eine demokratische 

Abstützung von Lehrplänen, sagt 
Huwiler. Ziel des im Thurgau 
lancierten Volksbegehrens ist es, 
dass Lehrpläne künftig vom 
Grossen Rat genehmigt werden 
müssen und dem fakultativen 
Referendum unterstehen. Heute 
erlässt der Regierungsrat sie in 
eigener Kompetenz. 

An diesem Punkt prallen denn 
auch die Meinungen aufeinan
der. Der Regierungsrat verweist 

in seiner Beantwortung eines 
Briefs von Komiteemitgliedern 
darauf, dass die Arbeiten zur 
Einführung des neuen Lehrplans 
im Thurgau bereits 2012 begon
nen hätten - also lange vor der 
Einreichung der Volksinitiative 
am 3. November 2015. Zudem 
verändere die Einreichung einer 
Initiative allein noch kein Recht, 
betont die Kantonsregierung. 
«Wenn jeder blosse Änderungs-

vorschlag bewirken könnte, un
ser geltendes Recht ausser Kraft 
zu setzen, geriete unser Rechts
staat völlig aus den Fugen.» 

Vorschlag zur Güte 

Urs Schrepfer (SVP, Busswil), 
Schulleiter und Präsident der 
vorberatenden Kommission, die 
sich mit der Initiative befasst, 
teilt die Auffassung des Regie
rungsrates. Es dürfe nicht sein, 
dass man durch das Sammeln 
von Unterschriften alle Arbeiten, 
die seit 2012 gemacht worden 
seien, stoppen könne. «Das 
kommt nicht in Frage.» 

Gleichzeitig plädiert Schrep-
fer aber dafür, die Situation emo
tional zu entschärfen. Indem 
etwa bereits im November über 
die Initiative abgestimmt würde, 
also noch vor dem formellen Be
schluss des Regierungsrat über 
den Lehrplan. «So verlieren wir 
nur anderthalb Monate gegen
über dem Fahrplan.» Das sei 
zwar zeitlich ehrgeizig, aber un-
ter Umständen machbar, sagt 
Schrepfer. Gleichzeitig betont er, 
dass das seine persönliche Mei
nung als Kantonsrat sei. «Am 
Schluss ist es das Grossratsbüro, / 
das über Termine entscheid:1t.» ~ 
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